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Nr. 1 Abs. 2 – ALT Nr. 1 Abs. 2 – NEU

Nr. 12 Abs. 5 – ALT Nr. 12 Abs. 5 – NEU

G E Ä N D E R T E  K L A U S E L N

  (2) Änderungen 
  Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden 

dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
verein bart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie 
ablehnen.

  Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ange-
zeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. 

  Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (zum 
Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den von der Änderung 
betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen.  
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin-
weisen. 

  (2) Änderungen 
  a) Änderungsangebot 
  Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden 

dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
verein bart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch  
auf diesem Wege angeboten werden. 

  b) Annahme durch den Kunden 
  Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der 

Kun de diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten 
Zustim mungsfiktion. 

  c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion 
  Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots 

(Zustimmungsfiktion), wenn 
  (aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung der ver-

traglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wiederherzustellen, 
weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder der Sonderbe dingun gen 

 – aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage ent-
spricht oder 

 – durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht  
erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder 

 – aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständigen nationa-
len oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienst leis-
tungs aufsicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichts-
rechtlichen Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen ist 

  und 
  (bb) der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorgeschlagenen 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt hat. 

  Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines 
Schweigens hinweisen. 

 d)  Ausschluss der Zustimmungsfiktion
  Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
 – bei Änderungen der Nummern 1 Abs. 2 und 12 Absatz 5 der Geschäftsbe din-

gun gen und der entsprechenden Regelungen in den Sonderbedingungen oder 
 – bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Entgelte 

für Hauptleistungen betreffen, oder 
 – bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 

Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder 
 – bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder 
 – bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegen-

leistung erheblich zugunsten der Bank verschieben würden. 
  In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Änderungen 

auf andere Weise einholen. 
  e) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion 
  Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde den von 

der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird die Bank den Kunden in ihrem Änderungsangebot beson-
ders hinweisen.

  (5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise  
dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen

  Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der 
Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden 
(z.B. Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo-
ten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elek tronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), kön-
nen die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde 
kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam wer-
dens entweder zustimmen oder sie ablehnen. 

  Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt 
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
be sonders hinweisen. Werden dem Kunden die Änderungen angeboten, kann  
er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung auch fristlos und kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot hinweisen. 
Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäfts-
beziehung nicht zugrunde gelegt. 

  Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Verbrauchern nur dann, wenn die 
Bank Entgelte für Hauptleistungen ändern will, die vom Verbraucher im Rahmen 
der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen wer-
den. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die 
Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich vereinbaren. 

  (5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise  
dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen

  Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der 
Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden 
(zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der 
Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts,  
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers 
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.
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 1.  Allgemeine Geschäftsbedingungen



504801 (2–3) – 09.21

 

10. Entgelte – ALT 

11. Entgelte und deren Änderung – ALT

1.2 Entgelte und deren Änderung – ALT

10. Entgelte – NEU

11. Entgelte und deren Änderung – NEU

1.2 Entgelte und deren Änderung – NEU

  (1) Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben 
sich aus dem »Preis- und Leistungsverzeichnis« der Bank.

  (2) Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.  
Hat der Karten in haber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektro nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online Banking),  
können die Ände run gen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kar-
teninhaber kann den Ände rungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des 
Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat.  
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot  
besonders hinweisen. 

  (3) Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

  (4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Karteninhabern, die 
nicht Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 

  (1) Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben 
sich aus dem »Preis- und Leistungsverzeichnis« der Bank.

  (2) Änderungen der Entgelte für Verbraucher: 
  Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate 

vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Karten inhaber, mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von  
der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kartenin ha-
ber diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das 
auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Karteninhabers 
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Karteninhaber nur ausdrücklich treffen. 

  Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Giro ver trag) 
richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

  (3) Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind: 
  Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Karteninhabern, die keine 

Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

  (1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben 
sich aus dem »Preis- und Leistungsverzeichnis« der Bank. 

  (2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei  
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.  
Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Ban-
king), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der 
Kontoin haber kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirk samwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des 
Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat.  
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen. Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

  (3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern,  
die keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.

  (1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben 
sich aus dem »Preis- und Leistungsverzeichnis« der Bank.

  (2) Änderungen der Entgelte für Verbraucher: 
  Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate  

vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kontoin haber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),  
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der 
Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kontoinhaber 
diese an nimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf 
eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kontoinhabers gerich-
tet ist, kann die Bank mit dem Kontoinhaber nur ausdrücklich treffen.

  Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) 
richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

  (3) Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind:
  Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die keine 

Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 1.2  Entgelte und deren Änderung 
 1.2.1  Entgelte für Verbraucher 
  Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem »Preis- und Leis-

tungsverzeichnis«. 
  Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spätestens 

zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektroni-
schen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen. 

  Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ange-
zeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angebo-
ten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf die-
ses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 

  Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girover trag) 
richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbe dingungen. 

 1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
  Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbrau-

cher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
  Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem »Preis- und Leistungs-

verzeichnis«.Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank  
angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. 
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank 
mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

  Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) 
richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
  Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Ver-

braucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäfts bedingungen.

 2.  Sonderbedingungen

  Kundenbedingungen für Kreditkarten (Privatkunden)

  Bedingungen für die Debitkarte (HVB girocard/ecKarte, HVB Visa Debit Card, FCB Visa Debit Card)

  Lastschriftbedingungen
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1.3 Entgelte und deren Änderung – ALT

1.10 Entgelte und deren Änderung – ALT

1.3 Entgelte und deren Änderung – NEU

1.10 Entgelte und deren Änderung – NEU

 1.3.1  Entgeltvereinbarung 
  Die Entgelte für den Einzug von Lastschriften ergeben sich aus der Lastschrift-

inkassovereinbarung, soweit nicht anderweitig vereinbart. 

 1.3.2 Änderungen der Entgelte für Verbraucher 
  Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 

Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen. 

  Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ange-
zeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Kunden, der Verbraucher ist, Änderungen 
der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kosten-
frei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

 1.3.3 Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
  Bei Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt 

es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 AGB-Banken der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 

 1.3.4 Abzug von Entgelten von der Lastschriftgutschrift 
  Die Bank darf die ihr zustehenden Entgelte von dem gutzuschreibenden 

Lastschriftbetrag abziehen.

 1.3.1  Entgeltvereinbarung
  Die Entgelte für den Einzug von Lastschriften ergeben sich aus der Lastschrift-

inkassovereinbarung, soweit nicht anderweitig vereinbart.

 1.3.2  Änderungen der Entgelte für Verbraucher
  Änderungen der Entgelte werden dem Kunden, spätestens zwei Monate vor dem 

Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommuni ka-
tionsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, 
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerich-
tet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

  Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) 
richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 1.3.3  Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
  Bei Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt 

es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 AGB-Banken der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen.

 1.3.4  Abzug von Entgelten von der Lastschriftgutschrift
  Die Bank darf die ihr zustehenden Entgelte von dem gutzuschreibenden Last-

schriftbetrag abziehen.

 1.10.1 Entgelte für Verbraucher 
  Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem »Preis- und 

Leistungsverzeichnis«. 
  Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden  

spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen 
oder sie ablehnen. 

  Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ange-
zeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angebo-
ten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf die-
ses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 

  Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girover-
trag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank.

 1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
  Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine 

Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 
6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.

1.10.1 Entgelte für Verbraucher
  Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem »Preis- und 

Leistungsverzeichnis«. Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr wer-
den dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, kön-
nen die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der 
Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese 
annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine 
über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann 
die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

  Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) 
richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
  Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine 

Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 
6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

  Bedingungen für den Lastschrifteinzug

  Bedingungen für den Überweisungsverkehr

 


